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Frcttag den 2 ät . Marz ! 8 Aät.

A u f r » f
zur Anmeldung der aus dem LehenS-
und GrundherrlichkeiisVerbaude ent¬
springenden Leistungen und der aus
irgend einem Unteitbäniakeits - Ver¬

bände herzuie lenden Rilckerjah-
Ansprüche.

Nach dem Art . 7 des Gesetzes vom
24 . August 1849 0 . , beneffend d>e
Erläuterung und kheckwcise Abänderung
einiger Bestimmungen des Gesetzes vom
44 . April 1848 über die Beseitigung
der auf dem Grund und Boden ru¬
henden Lasten ( Neg . - Blatt von 1849
G . 488 ) , sollen zur Anmeldung aller
aus dem Leh ns - und Grnndherrlich-
keits -Verbanre enii 'pringenten bäuer¬
lichen Abgaben und Leistungen , mit
Einschluß der Zehnten und der auf
diesen Reckten ruhenden Gegenleistun¬
gen und Lasten , so wie zur Geltend¬
machung von Rucke , satzansprüchen der
Pflichtigen gegen die Bcrechtigckn , sey
es , daß diese aus jenem oder aus ei¬
nem andern , w e aus dem vogte sichen
oder schuhherrlichen Verbaute hcrge-
leitet werden , die Bercchiigten und
Pflichtigen unter dem Rechtsuochtheile
aufgefordert werten , daß nach Ablauf
von 18 Monaten weder Ersatzansprüche,
noch die genannien Rechte und Lei¬
stungen geltend gemacht werten kön¬
ne » , soweit solche nicht in den Güter¬
oder Unlerpfancobuchern oder in den
bei den Gerichten venvahrten , die
Stelle dieser Bücher vertretenden Ur¬
kunden vorgctragen sind.

Da nun Seine Königliche
Majestät  nach Vernehmung tesKö-
niglichen GeheunenracheS die höchste
Einschließung ercherlt haben , daß diese
Gesetzesbestimmung von derKöuigsicheu
Ablösungs - Kommission zu vollziehen
sey , so werden dre betreffenden Be¬
rechtigten und Pflichtigen andnrch auf¬

gerufen , ihre Ansprüche binnen der
unien näher bestimmten Frist anzumel-
ken , und entdeckt man dießfalls fol¬
gende nähere Weisungen:

§ . 1. Es sind nichi nur unbestrittene,
sondern auch die im Streite befange¬
nen Rechte anzumclken , und zwar:

1) AUeaus dem Lehens - und Grund-
herilichkeits - Verbände entspringenden
bäuerlichen Abgaben und Leistungen,

^mit Einschluß der Z -chmen.
! Unier „ G >undherrsichkeit " ist hier
l nicht blvs das aus einem gecheckten

Eigenkhum beruhende Verdaltniß , son-
te : n überhaupt das Verhältnis ) eines
Berechtigten zu Grundstücken oder Hof-
gütern zu ve >flehen , krasl dessen er,

! abgesehen von aller persönlichen Ver¬
bindung , von jedem Besitzer derselben
gewisse Leistungen anzusprechen hat,
wie sie von dem Bauernstand in Deutsch¬
land gewöhnlich prastirt werten , mag

^ die Entstehung teö Verhältnisses in
! einem Obcrcigenthum , in der Vogtei-

lichkeit , in Verjährung , in Vertrag
oder in irgend welchem sonstigen Grunde
zu suchen scyn.

Hierher gehören alle bäuerlichen Ab¬
gaben und Leistungen , auf welche sich
die Gesetze vom 14 April 1848 , de-

! treffend die Beseitigung der aut dem
Grund und Boden ruhende » Lasten
(Neg .-Blatt von 1848 H . 165 ) , vom
>7 . Juri 1849 , betreffend die Ablö¬
sung der Zehlucn ( Reg . - Blatt von
1849 S . 181 ) vom 24 . August 1849
6 . , betreffend d e Erläuterung ' und
theilweisc Abänderung einiger Bestim¬
mungen des Gesetzes vom 14 . April
1848 ( Neg .-B ali von 1849 S . 485)
und vom 24 . August 1849 U. , betref¬
fend die Beseiligung der (Überreste
allerer Abgaben ( Neg .-Bl . von 1649
S . 480 ) , beziehen.

Diese Abgaben und Leistungen sind

anzumelden , mögen sie Pnvatdercch-
tiglen und auswärtigen Körperschaf¬
ten , oder dem Staatskammcigui , ker
Hoftomainenkammer , den unter öffent¬
licher Aufsicht stehenden Körperschaf¬
ten und Kirchenpfründen ang - böreu,
mögen sie durch die Ablösunqsgesche
für ablösbar oder für au ' gehoden er¬
klärt skyn , wenn in dem leckeren Falle
dem 'Berechtigten nach den ebengcnann-
ten Gesetzen eine Entschädigung z„ -
kommt.

2 ) ' Gegenleistungen , welche bei der
Ablösung der in Ziffer 1 qenannten
Abgaben und Leistungen in Gegenrech,
nunz gebracht werken dürfen , z. B.
Abgaben an Bauholz , Brennholz,
Ziegelwaaren.

Dieselben sind von den Gegenlei-
stungv -Berechtigten anzumclteu.

Besteht Zweifel darüber , ob ein
Anspruch als Gegenleistung zu betrach¬
ten sey , so ist dessen eventuelle An¬
meldung durch die Vorsicht geboten . Ms

3 ) Die auf den Abgaben und Lei¬
stungen in Ziffer 1 ruhenden Lasten,
z. B die Verbindlichkeiten zu Rcichung
von Compekenzeu an Geistliche , Lehrer
und Meßner , zu Herstellung und Un¬
ter Haltung der Baulich keilen von Pfarr¬
kirchen , Kapellen , von Pfarr , Schul-
und Meßnerhäusein , dergleichen von
Friedhöfen , zu Anschaffung sonstiger
Kirchen - und Schul - Requisiten , zur
Faselviehhaltung.

Unter den anzum ( ldenden Lasten
sind / edoch nur diejenigen privatrecht-
lichcn Verbindlichkeiten zu besonderen
Leistungen an dritte Berechtigte zu
verstehen , welche auf Zehnten allein
oder auf Gefällen allein , oder auf
Zehnten und auf Gefallen haften.

Ausgeschlossen sind somit die zu¬
gleich auf anderem Eizcnthum , na¬
mentlich auf rnkcrpcrirten oder inka.



merirten Gerechtsamen ruhenden Lei¬
stungen , deren Abfindung einem künf¬
tigen Gesetze Vorbehalten wurde.

Ist cs zweifelhaft oder bestritten,
vb eine Last als Zehnt- , beziehungs¬
weise Gefast - oder Compler - Last zu
betrachten sey, so erfordert auch hier
die Vorsicht die eventuelle Anmeldung
von Seiten der Lastberechtigten.

4 ) Die vor Erlangung des gegenwär¬
tigen Aufrufs emstandenen Ruckcrsatz-
ansprüche der Pflichtigen aus Abgaben
und Leistungen , wie dieselbe n in Ziff.
1 erwähnt sind ; ebenso Rückersatz-
ansprüche wegen gereichter Gegenlei¬
stungen und getragener Lasten ( Z,ff
2 und 3 ) Seitens der Zehnt - unt Ge-
fällderechtiqten.

§ . 2 . Nicht erforderlich ist die An¬
meldung , wenn die in § . I,Ziff . 1 3
aufgefühiten Rechte und Ansprüche
durch die Einleitung des Adiösungs
Verfahrens zur amilichen Kennkmß
gekommen sind , oder im Laufe der
Frist von18Monaten hierzu gebracht
werten . Jene Rechte und Ansprüche
müssen aber den mit der Leitung des Ad-
lösungsverfahrens beauftragten Behör¬
den , den Ablösungskommissaren , Ober¬
ämtern oder der K . Ablösungskommis¬
sion , von den Berechtigten oder in
der sonst durch die Gesetze und In¬
struktionen vorgeschriebenen , die Ein¬
leitung des Ablösungsverfahrens be¬
gründenden , Welse zur Kenntniß ge¬
kommen seyn . Blos zufällige Kennt-
nißnahme der Ablösungsbeamten von
einem derartigen Rechte genügt nicht,
so lange nicht in deren Folge durch
Verhandlung mit den Parthicn das
Ablösungsverfahren eingeleitet worden
ist . Ebenso wenig genügt bei der
Ablösung von Gefällen der K . Finanz-
Verwaltung und der K . Hofdomainen-
Kammer die Einleitung der Verhand¬
lungen vor den Kameralämtern , weil
dieselben nur als Privatsache zwischen
den Betheiligten zu betrachten sind.
Gegenleistungen , die bei den Ablösungs-
Verhandlungen über die Hauptleistung
nicht zur Sprache gekommen sind,
müssen angemeldet werden.

Lasten , welche in Folge der aus
Veranlassung des Ablösungsgeschäftü

Ergangenen Aufforderungen ( Jnstruk - !
lion zum Gefäll - Ablösungsgeseh vom
23 . Oktober 1848 , § 46 , Zehnt -Ab . !
lösungsgeseh Art . 44 , Z,ff . 2 ) bei

den Oberämtern , beziehungsweise Ab¬
lösungskommissären angemeldet Wor¬
den sind , bedürfen keiner wiederholten
Anmeldung . Deßgleichen findet eine
Anmeldung derselben nicht weiter statt,
wenn sie auf den von dem AblösungS-
beamtcn nach Einleitung des Ablö¬
sungsverfahrens gemäß dem Art . 44
Z ff. 2 , des Zehnt - Ablösungsgesetzes
erlassenen öffentlichen Aufruf unange¬
meldet geblieben und daher berei -s
von dem in Art . 22 dieses Gesetzes
vorgesehenen Rechtsnachthcile detrof-
>en, d. h. in blos persönliche Forde¬
rungsrechte nmgewandelt sind . Da¬
gegen ist die Anmeldung nothwendig,
wenn eine Last weder beim Ablösungs-
verfahien behufs ler Abfindung gel¬
tend gemacht wurde , nock bezüglich
derselben jener Nechtsnachtheil einge-
lieteu ist.

Wurden Rückersatzansprüche bei den
AblösungS erhandlungen vorgebracht,

so sind die Betheiligten hiedurch von
der Anmeldung derselben nicht ent¬
bunden , da sie mit dem Ablösungs-
Verfahren in keinem unmittelbaren
Zusammenhänge stehen.

§ . 3 . Die Abgaben und Leistun¬
gen sind bei demjenigen Oberamte
anzumelden , in dessen Bezirke das
pflichtige Grundstück gelegen ist , be¬
ziehungsweise das betreffende Recht
angesvrochen wurde ; Gegenleistungen,
Lasten , Rückersahansprstche bei dem¬
jenigen Oberamte , bei welchem die
Hauptleistung , auf welche sich jene
bestehen , anzumelden wäre.

§ . 4 . Betreffend die - Form .der
Anmeldung , so kann dieselbe schriftlich
oder mündlich geschehen . Sie hat zu
enthalten:

1) den Namen dessen , welcher das
Recht in Anspruch nimmt;

2 ) die Bezeichnung des RechtS selbst,
seines Umfangs und seiner Natur;

3 ) bei dinglichen Abgaben und Lei¬
stungen die Benennung des pflich¬
tigen Grundstücks , bei Gegenlei¬
stungen und Lasten die Bezeichnung
der Abgabe , auf welcher sie ruhen;

4 ) die Angabe der präsumtiven Ver¬
pflichteten.

§ . 5 . Ueber die Anmeldung haben
die Oberämter auf Verlangen der
Anmelvenden eine Bescheinigung auS-
zustellen , in welche die in § . 4 be¬
merkten Punkte und der Tag der An¬

meldung bei dem Oberamte aufzuneh-
men sind.

§ . 6 . Die zur Anmeldung anbe¬
raumte Frist von 18 Monaten beginnt
mit dem 1. Januar 1853 und endigt
mit dem 30 . Juni 1854.

§ . 7 . Wird diese Frist versäumt,
so tritt der gesetzliche RechtSnachtheil
ein , daß später weder Ersatzansprüche,
noch die genannten Rechte und Lei¬
stungen geltend gemacht werden kön¬
nen , so weit solche nicht in den Gü-

! ter - oder Unterpfands - Büchern oder
! in den bei den Gerichten verwahrten,
!die Stelle dieser Bücher vertretenden

Urkunden vorgetragen sind.
! § . 8 . Wiedereinsetzung in den vo¬
rige » Stand wegen Versäumung der

>Frist findet nicht statt . ( Art . 7 deS
Eingangs erwähnten Gesetzes . )

So beschlossen in der Königlichen
Ablösungs -Kommission.

Stuttgart , Len 14 . Dez . 1852.
3 e Y e r.

Indem vorstehender Aufruf wieder¬
holt und zum leztenmale veröffenilicht
wird , erhalten die Gemeindcrarhe den
Auftrag , für dessen nochmalige geeig¬
nete Bekanntmachung , namentlich auch
durch Anschlag an das RathhauS
oder an einem sonstigen öffentlichen
Gebäude , so wie aus die sonst oris-

^übliche Weise zu sorgen und damit
! die besondere Anmahnung zu verbin¬

den , daß die Anmeldungssrist
mit dem 30 . Juni dieses Jah¬
res zu Ende gehe nnd eine
Wiede r - Ei n se tzung in den vo¬
rigen Stand nicht stattfinde.

Ueber die unmangelhafte Vollziehung
dieses Auftrags , so wie daß die
Veröffentlichung des Aufrufs l» der
Gemeinde L reim  a l stattgefunden habe
(vid . Amtsblatt Nro . 5 und 57 von
1853 ) , sind gemeinkeräthlichc Urkun¬
den binnen 10 Tagen  hieher ein-
zusendcn.

Nagold , den 23 . März 1851.
Königliches Oderamt.

Wiebdekink.

Die König ! Wnrttembergifche
Negierung deS ^ chwarzwald-

Kreises an daS Königliche
Oberamt Akagvld.

In Folge der neuerdings öfters ge»
machten Wahrnehmung , daß aufNach-
laß einer Geldstrafe gerichtete Gesuche



erst nach mehr als Jahresfrist , von i
eingetretener Rechtskraft des betreffen - j
den Erkenntnisses an gerechnet , ein-
gereicht werden , ergeht an VaS Ober-
amr die Aufforderung , die ihm unter¬
gebenen AmtSpfleger , so wieGemeinde-
und Stiftnngspflkger dahin anzuwei¬
sen , daß sie diejenigen Geldstrafen,
welche der ihrer Verwaltung anvei -
trauten Kaffe ges-tzlich Zufällen, recht-
zeikiz mit allem Rihvruck einziehen.
> Insbesondere sind diese Korpora¬
tionsdiener aus § . 5 der K . Verord¬
nung vom 3 . April 1835 hinzuwei-
sen, wonach wiederholte Ltrafnachlaß-
Gesnche in der Regel den Vollzug
der Strafe nicht hemmen.

Reutlingen , den 16 . März 1854.
Autenrieth.  Mohr.

Die Orlsvvi steher werden beauftragt,
Vorstehendes den Gemeinde - und Stif¬
tungspflegern zur genauen Nachachtung
einzuschärfen.

Nagold , den 20 . März 1854.
Königliches Oderamt.

Wiebbekinft

Qderamt Nagold.
Der lLadrufttz der Strunrpfwe-

-her des Bezirks ist nach erfolgter hö
derer Genehmigung von Nagold nach

H ai terb  ach verlegt und Stadtschult-
heiß Maier von da zum Obmann rer
Zunft bcsteüt worden , was hiemitzur
öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Den 21 . März 1854.
Königliches Oberamt.

Wiebbekink.

Hofkameralamt Herrenberg.
Sindlingen.

Holz - Verkauf.
In den avgeholzten hoskammerlichen

Birkleswaldungcn daselbst findet am
Dienstag dem 28 . dieses MtS .,

Morgens 8 Uhr anfangend,
der lezte Verkauf statt,
wobei folgendes Schlag-

„ — Erzeugniß  vorkommt:
30 Eichen von 24 dis 45 Schuh

Länge und von 6 bis 16 Zoll
mittlerem Durchmesser,

5 starke Buchen,
5 Birken,

12 Wagnerstangen,
4 Klafter Brennholz,

1014 Reis -Wellen und
die Stockholz -- Nutzung von der

Schlagfläche.

Der Erlös ist baar zu bezahlen und
das Hol ; alsbald abzuführen.

Die betreffenden Ortsbehörden wer¬
den ersucht , diesen Verkauf rn ihren
Gemeinden zeitig bekannt machen zu
lassen.

Herrenberg , den 21 . März 1854.
Kvnigl . Hofkameralamt.

B e ck.

Forstamt Altenstaig.
Verkauf von überfch riebenem

Papier.
Am Donnerstag dem 30 . d. Mts .,

Morgens 10 Uhr,
werden auf der Forstamts - Kanzlei
circa 9 Centner aubgeschiedene Akten
unter der Bedingung des EinstamPfenS
der Papiere im Aufstreich verkauft,
wozu die Liebhaber eingeladen werden.

Altenstaig , den 20 . März 1854.
Königliches Forstamt.

Alber.

werden unter den bei dem
Staate üblichen Bedingun¬
gen im Aufstreich verkauft

werden:
etwa 600 Stücke Gerüststangen,

30 —55  Schuh lang,
etwa 1000 Stücke Hopfenstangen,

18 —35 Schuh lang;
etwa 1000 Stücke Floßwieden.
Zusammenkunft auf der neuen Thal-

siraße am KegelShardt.
Den 12 . März 1854.

Freiherrliche Gutsverwaltung.

Frech , v. Mmich ' sches Renttimt.
Dü rr en h a rd t er Hof

bei Gündringen.
Holz - Verkauf.
Aus den gntsherrlichen Waldungen

dahier werden am
Freitag dem 81 . März 1854,

Morgens S Uhr,
folgende Holzgattiingen gegen baare

^ Bezahlung im öffentlichen
Aufstreich verkauft , wozu
die Liebhaber Ungeladen

werten ; nämlich:
255 Stücke tannene Sägklötze,

8 Stücke buchene Klötze,
81 Stücke tannenes Bau - und Floß

Holz,
31 Klafter tannene Scheiter und

Prügel , .
50 Haufen Reis,

200 Stücke Hopfenstangen.
Die Zusammenkunft ist auf dem

Dürrenhardter Hof . '
Horb , den 22 . März 1854.

Freiherrlich v. Münch ' sches
Rentamt.

H a i l e r.

Freiherllche Gutsvcrwattung
Berneck.

Stangen - :c. Verkauf
Am Mittwoch dem 29 , März,

Nachmittags 1 Uhr,

Amtsnotanat Alrenstaig.
F ü n f b r o n n,

Gerichts - Bezirks Nagold-
Ecfter Lic ^ enschafts-

Verkauf.
In Folge obcramtsgerichllichen Auf¬

trags wird am
Samstag dem 15 . April d. I,

z Vormittags 10 Uhr,
^ ^ das Bauerngut des Jakob Koch , be¬stehend in:

G e b ä u:
rin zweistöckiges Wohnhaus und

Scheuer unter
' s . einem Dach , mit

ten IM Dorf,
ll-. eine Keller¬

und Wagenhütte beim Hans,
eine Holzhütte daselbst,

an der Wolfsägmühle
nn Schnaidtbachthal , Ki -i-l

an der Ltnsensägmühle?
im Schnaidtbacbthal;
M ä h- und Brandfeld:

35 Morgen I9ft 'z Ruthen;
. Wiesen:

5 Morgen ^ Viertel 2 ' , Ruthen,
gemeinderäthlich zu 2400 si. geschäzt,
auf dem Rathhaus zu Fünfbronn zum
Verkauf gebracht , wozu die Kaufslu¬
stigen andurch Ungeladen werden.

Altenstaig , den S. März 1854.
Königl . AmtSnotariat.

Wullen.

Nagold.
Vieh - Verkauf

Aus der Tantmasse des
Jung Andreas Saut  t e r , Guts-

pächters in Unterschwandorf,kommen am
Dienstag dem 28 . März d. I .,

Vormittags 9 Uhr,
vor dem GastdauS tum Enael in



Nagold zum Verkauf:
ein sechsjähriges Schim-

melpferd , trächtig,
ein ackljäh - s -ri-s,

zriger Rappe , Wallache,
eine achtjährige braune

Stute,
drei trächtige Kühe,
«ne 1 ^zjäbrige Kalbes,
zwei einjährige Kalbel,
eine r/,jährige Kalbel,
zwei kleine Stiere,
l l Hühner unv ein Ha

wozu die Liebhaber mit dem Bemer¬
ken eingeladen werden , daßBaarzah-
lung zu leisten ist.

Den 20 . März , 854.
Gurerpfleger:

Gemnnderath Binder.

Altenstaig Stadt.
Langholz - Flößerei betreffend.

Da zur Sicherheit hiesiger Stadt
dir Einrichtung getroffen ist , daß die
oberhalb derselben zur Einbindung
kommenden oder einfahrenten Flöße
mit starken Ketten befestigt werten
müssen , wofür per Floß 24 kr. an
Georg Henßler,  Znnmenneister , zu
bezahlen sind, so wird andurch weiter-
bekannt gemacht , daß diese Abgabe
von nun an gleich bei Abholung des
Schlüssels zur Durchfahrt unweiger¬
lich und bei Strafe zu bezahlen ist.

Den 20 . Marz 1854.
Stadtschultheißenamt.

Speidel.

Aichhalden,
Obcramts Calw.

LiegenfchaftS - Verkauf.
Der Unterzeichnete beabsichtigt , sein

ganzes Besihthum , bestehend in:
einem große » Haus mit MMZM

Scheuer und
schöpf, nebst ungefährMMAD

3l Morgen vorzüglicher Accker,
I Morgen Baumgarten,
13 ' /z Morgen Wiesen im Thal,
42 - 43 Morgen Wald,

im besten Stand , auS freier
Hand  zu verkaufen , und ladet daher
Kaufsliebhaber hicmtt ein, sich

Donnerstag de» SO. März
bei Martin Großmann  hier eui-
zuffnden.

Den , 3. März , 854.
Martin K e ck.

M ö h i n g e n,
OberamtS Herrenberg.

Wirthschatts - Verkauf.
Die Erben des KroncnwirthS K u ß-

maul  dahier verkaufen diese Wirt¬
schaft nebst besonderer

Bierbrauerei - und
Branntweinbrennerei-

Einrichtung und beson¬
derer Scheuer mitten im Dorf , .MM.
an der Straße von Nagold MjM
nach Tübingen und Rvttenburg
gelegen, und ist die einzige Bierbrauerei
im hiesigen Orte , und würde einem
thätigen Manne sein gutes Fortkom¬
men sichern.

Der Verkauf findet am
Montag dem 3. April 1854,

Mittags , 2 Uhr,
auf dem hiesigen RarhhauS statt , wozu
die Liebhaber ringelnden werken.

Den 20 . März 1854.
Waisen gericht.

_ Vorstand : Kußmaul.
Altenstaig Stadt.

Langholz - Verkauf.
Montag den 27 . d. Mts .,

Vormittags 9 Uhr,
kommen auf hiesigem RathhauS aus

dem Stadtwald Langenberg
zunächst der Einbindstälte
circa 850 Stämme forchenes

und rothkannenes Floßhol ; von schö¬
ner Qualität und 25 Stücke Säg-
klötzx zur Versteigerung.

Den 17. März 1654.
Aus Auftrag:

Stadtförster Gürr«
K ii p p i n g e n,

Oberamls Herrenberg.
Sägkiötze - Verkauf.

Am Dienstag dem 28 . d. MkS.
werden im hiesigen Kommunwald

98 Stücke forchene Säg-
klöße von verschiedener
Länge und Stärke gegen

baare Bezahlung verkauft , wozu die
Liebhaber eingeladen werden.

Den 2l . März 1854.
Schuitheißcnamt.

W i d m a t er.

Mindersbach,
Oberamls Nagold.

Langholz -Verkauf.
Die hiesige Gemeinde verkauft am

Montag dem 27 . d. M . ,
BormitagS 10 Uhr,

auS tbrem sogenannten Deichelwald
lOO Stücke Langholz,

vom 50ger aufwärts , im össrnilichen
Aufstreich im Walde selbst, gegen daare
Bezahlung.

Das Hol ; ist gefällt und kann
täglich eingesehen werden.

Den 20 . März 1854
Schultbeißcnamt.

Köhler.

Hirsau,
Oberamts Calw.

Flvß -Kvlz -Verkauf.
Die hiesige Gemeinde verkauft am

Dienstag dem 4 . April d. I,
Vormittags 10 Ubr,

im öffentliche» Austrcich gegen baare
Bezahlung:

90 Stücke schöne Forchen,
welche ganz nahe am Orte am soge¬
nannten Welzderq umaehaiien liegen.

Die Lange ist 75 - 60 , 50 Fuß und
abwärts Liebhaber können sich wegen
Besichtigung an den Schultheiß oder
Gemeindepflcger wende».

Den 22 . März 1854.
Schultheißenamt.

Keppler.
W a l d d 0 r f,

OberamtS Nagold.
Langholz - Verkauf.

Am Dienstag den, 28 . d. Mrs .,
Vormittags 10 Uhr,

werden ans hiesigem Ratbhause circa
3500 Cubikfuß Langholz auf dem Stock
verkauft , wozu die Liebhaber hiemit
eingeladen weiden . Der Waldmeister
Walz wird ettvaigcn Liebhabern daS
Holz auf Verlangen vorzeige ».

Den 23 . Mär ; 1854.
Schultbeißcnamt . Gänßle.

Nagold.
Bleiche - Empfehlung.

Auf die Weildcrstät .er Bleiche be¬
sorge ich wie bisher Lernwand , Fa¬

den und Garn , und
da das Publikum
über den Vorzug , den
diese Bleiche hat,

schon längst im Reinen seyn wird , so
wird cs ' keines Rühmens bedürfen.

Waldmeister Günther.

Nagold.
Ein schöner Zwilling

wird billig verkauft von
G . Zaiser .^

Ncdigirt , gedruckt und verlegt von der Buchhandlung von G . Zaiser.
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